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Zl.  4/2016-09-15 Wullersdorf, am 16.09.2016 
 

V e r h a n d l u n g s s c h r i f t, 
 

über den öffentlichen Teil der  

Gemeinderatssitzung 

am 
 

Donnerstag, dem 15.09.2016 um 19:30 Uhr 
im Amtshaus Wullersdorf (großer Sitzungssaal) 

 

 

Beginn:  19:30 Uhr                                             Ende: 20:30 Uhr 
 

Anwesend sind: 
 

 Bürgermeister HOGL Richard als Vorsitzender 

 Vizebürgermeister MAURER Annemarie 
 

 geschf. Gemeinderat BEER Herbert  

 geschf. Gemeinderat FELLINGER DI Herbert  

 geschf. Gemeinderat PATSCHKA Gerald  

 geschf. Gemeinderat SKLENAR Gerhard 

 geschf. Gemeinderat URBAN Johann  

 Gemeinderat BAUER Heike 

 Gemeinderat GRÜNWIDL Thomas  

 Gemeinderat INDRACZEK Ing. Reinhard  

 Gemeinderat PIMBERGER Reinhard (anwesend ab Punkt 2) 

 Gemeinderat PREGLER Richard 

 Gemeinderat ROHRER DI Günther  

 Gemeinderat SCHEIBBÖCK Josef  

 Gemeinderat SCHNÖTZINGER Ignaz  

Gemeinderat SMODE Mag.(FH) Rene 

 Gemeinderat WINKLER Erwin 

 Gemeinderat ZAHLBRECHT Adolf 

  
   

Entschuldigt:  Hubert PIMBERGER, Thomas WEBER, Manfred 

ZAHLBRECHT 

Nicht Entschuldigt:   

 

Schriftführer:  SHAHROOZI Kathrin 
 

Die fristgerechte Einladung sämtlicher Mitglieder der Gemeindevertretung ist gegeben. 
 

Die Gemeindevertretung umfasst -21- Mitglieder, anwesend hiervon sind -17- Mandatare, 

ab TOP 2  -18- Mandatare, die Sitzung ist daher beschlussfähig 
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Die Gemeinderatssitzung ist öffentlich, ab TOP 18 nicht öffentlich! 

 
TAGESORDNUNG: 

 
1. Begrüßung und Beschlussfähigkeit 
2. Genehmigung des Sitzungsprotokolls vom 30.06.2016 
3. 2. NTVA; Beschluss 
4. Grundstücksangelegenheiten 
5. Gehsteig Kalladorf 
6. EVN Verträge 
7. Kostenvoranschlag Arztpraxis 
8. Übertragung baupolizeiliche Verhandlungen; Beschluss 
9. Vertrag Brücke Schalladorf 
10. Kanalangelegenheiten 
11. DEV Oberstinkenbrunn Aktivphase 
12. Personalangelegenheiten 

 
Sitzungsverlauf und Beschlüsse: 

 

zu 1.:  Begrüßung und Beschlussfähigkeit 

Bürgermeister Richard Hogl begrüßt, stellt die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die 

Gemeinderatssitzung. 

 

Gemäß § 46 Abs. 3 NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 idgF stellt der Bürgermeister 

den Antrag, folgenden dringlich zu behandelnden Punkt nachträglich in die Tagesordnung der 

Gemeinderatssitzung aufzunehmen:  

 

Ergänzung zu TOP 6 EVN Verträge 

 

Der Antrag um Aufnahme dieses Gegenstandes als Ergänzung zu TOP 6 auf die 

Tagesordnung dieser Gemeinderatssitzung wird vom Gemeinderat einstimmig 

angenommen. 
 

Gemäß § 46 Abs. 3 NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 idgF stellt der Bürgermeister 

den Antrag, folgenden dringlich zu behandelnden Punkt nachträglich in die Tagesordnung der 

Gemeinderatssitzung aufzunehmen:  

 

TOP 9a Vertrag Brücke Schalladorf 

 

Der Antrag um Aufnahme dieses Gegenstandes als TOP 9a  auf die Tagesordnung dieser 

Gemeinderatssitzung wird vom Gemeinderat einstimmig angenommen. 
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Gemäß § 46 Abs. 3 NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 idgF stellt der Bürgermeister 

den Antrag, folgenden dringlich zu behandelnden Punkt nachträglich in die Tagesordnung der 

Gemeinderatssitzung aufzunehmen:  

 

TOP 11a Neubau Rotes Kreuz 

 

Der Antrag um Aufnahme dieses Gegenstandes als TOP 11a Neubau Rotes Kreuz  auf die 

Tagesordnung dieser Gemeinderatssitzung wird vom Gemeinderat einstimmig 

angenommen. 

 

Bürgermeister Richard Hogl setzt den Unterpunkt zu TOP 4 betreffend Antrag Draxler von 

der Tagesordnung ab.  

 

Anmerkung: GR Reinhard Pimberger erscheint nach TOP 1, sodass forthin 18 Mandatare 

an der Abstimmung teilnehmen.  

 

zu 2.: Genehmigung des Sitzungsprotokolls vom 30.06.2016 

Das Protokoll über die Gemeinderatssitzung vom 30.06.2016 wird  vom Gemeinderat 

genehmigt und unterfertigt.  

 

zu 3.: 2. NTVA; Beschluss 

Dem Gemeinderat liegt ein Entwurf des 2. Nachtragsvoranschlag 2016 vor. Der Entwurf des 

2. Nachtragsvoranschlags 2016 lag in der Zeit vom 26.08. bis 09.09.2016 zur Einsichtnahme 

im Gemeindeamt Wullersdorf auf. Je eine Ausfertigung wurde den einzelnen 

Gemeindefraktionen zur Verfügung gestellt. 

 

Vom Bürgermeister ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge dem Entwurf des 2. NTVA 

2016 in der vorliegenden Form zustimmen.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

zu 4.: Grundstücksangelegenheiten 

In der Gemeinderatssitzung vom 28.04.2016 wurde ein Grundstückstausch bzw. –ankauf mit 

Herrn Josef Loiskandl, 2042 Grund 9 beschlossen. Dazu ergänzend ist auch notwendig Grstk. 

Parz. 286, KG Grund im Ausmaß von 1.925 m² von Frau Hermine Kielmayr, 2042 Grund 

120, zum ortsüblichen Preis zzgl. anfallenden Steuern und Gebühren, anzukaufen.  

 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge dem Ankauf Grstk. 

Parz. 286, KG Grund im Ausmaß von 1.925 m² von Frau Hermine Kielmayr, 2042 Grund 

120, zum ortsüblichen Preis zzgl. anfallenden Steuern und Gebühren, stattgeben.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

Dem Gemeinderat liegt ein Ansuchen von Herrn Helmut Fischer, 2041 Hetzmannsdorf 9, um 

Zukauf und Umwidmung einer Teilfläche der Parz. Grstk. 352 neben seinem eigenen Grstk. 

23/2 in der KG Hetzmannsdorf im Ausmaß von 250 m². An der bestehenden Wegführung 

würde sich nichts ändern.  
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Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge dem Ansuchen von 

Herrn Helmut Fischer um Zukauf und Umwidmung einer Teilfläche der Parz. Grstk. 352 

neben seinem eigenen Grstk. 23/2 in der KG Hetzmannsdorf im Ausmaß von 250 m² zum 

Preis von € 10,00/m², stattgeben und das betreffende Grundstück nach erfolgreichem 

Vertragsabschluss aus dem öffentlichen Gut entwidmen.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

Dem Gemeinderat liegt ein Ansuchen von Frau Alexandra Haunstein, 2020 Hollabrunn vor, 

in welchem sie bittet ein anderes Grundstück als das in der Sitzung vom 30.06.2016 

beschlossene ankaufen zu können, nämlich Grstk. Parz. 220/1, KG Aschendorf, im Ausmaß 

von 1.246 m².               

 

Vom Bürgermeister ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge dem Ansuchen von Frau 

Alexandra Haunstein um Kauf des Bauplatzes Parz. 220/1, KG Aschendorf, im Ausmaß 

von 1.246 m² zur Errichtung eines Eigenheims zum Preis von € 15,00/m² zzgl. aller aus 

dem Verkauf anfallenden Kosten und Steuern stattgeben. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

Dem Gemeinderat liegt ein Ansuchen von Frau Nicole Jekel, 2041 Wullersdorf, Raffelhofer 

Straße 331/7, um Kauf des Bauplatzes Parz. 131/2, KG Grund, im Ausmaß von  

742 m², vor.  

 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, Gemeinderat möge dem Ansuchen von Frau 

Nicole Jekel um Kauf des Bauplatzes Parz. 131/2, KG Grund, im Ausmaß von 742 m² zur 

Errichtung eines Eigenheims zum Preis von  

€ 15,00/m² zzgl. aller aus dem Verkauf anfallenden Kosten und Steuern stattgeben. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

  

Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat über notwendige Verkaufsverhandlungen mit 

der Pfarre Wullersdorf und der Stadtgemeinde Hollabrunn betreffend landwirtschaftlichen 

Flächen in Aspersdorf.  

 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge den Bürgermeister 

bevollmächtigen, die Verkaufsverhandlungen mit der Pfarre Wullersdorf und der 

Stadtgemeinde Hollabrunn aufzunehmen um eine zufriedenstellende Lösung zu finden.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

Dem Gemeinderat liegt ein Ansuchen von Familie Leopold und Maria Pfeifer, 2041 

Wullersdorf, Bahnstraße 263, um Genehmigung einer Förderung zur Befestigung der 

Garageneinfahrt für den Teil, der auf Gemeindegrund liegt (ca. 5 m x 2,5 m), vor. 

 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge dem Ansuchen von 

Familie Leopold und Maria Pfeifer um Genehmigung einer Förderung zur Befestigung der 

Garageneinfahrt für den Teil, der auf Gemeindegrund liegt in der Höhe von € 100,00/m² 

inkl. MWSt bzw. maximal € 1.500,00 im Sinne der Vorplatzförderung stattgeben. 
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Die Auszahlung erfolgt innerhalb des zweitfolgenden Kalenderjahres.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.   

 

Dem Gemeinderat liegt ein Ansuchen von Herrn Johann Wilfinger, 2022 Immendorf 55, um 

Genehmigung einer Förderung zur Befestigung der Zufahrt vor seinem Haus für den Teil, der 

auf Gemeindegrund liegt (ca. 12 m x 5 m), vor. 

 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge dem Ansuchen von 

Herrn Johann Wilfinger, 2022 Immendorf 55, um Genehmigung einer Förderung zur 

Befestigung der Zufahrt vor seinem Haus für den Teil, der auf Gemeindegrund liegt, in der 

Höhe von € 100,00/m² inkl. MWSt bzw. maximal € 1.500,00 im Sinne der 

Vorplatzförderung stattgeben. 

Die Auszahlung erfolgt innerhalb des zweitfolgenden Kalenderjahres. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 

   

Dem Gemeinderatliegt ein Ansuchen von Frau Spurna Zdenka, 2020 Mariathal, Oberort 2, 

um Pachtübernahme der Teilflächen des Grstk. Parz. 259 und 260, KG Aschendorf, vor. 

 

Vom Gemeindervorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge dem Ansuchen von 

Frau Spurna Zdenka, 2020 Mariathal, Oberort 2, um Pachtübernahme der Teilflächen des 

Grstk. Parz. 259 und 260, KG Aschendorf, stattgeben.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.   

 

Dem Gemeinderat liegt ein Ansuchen von Familie Manfred und Michaela Lassel, 2042 

Kalladorf 119, um Genehmigung einer Förderung zur Befestigung der Zufahrt zu Grstk. 887, 

KG Kalladorf für den Teil, der auf Gemeindegrund liegt, vor. 

 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge dem Ansuchen von 

Familie Manfred und Michaela Lassel um Genehmigung einer Förderung zur Befestigung 

der Zufahrt zu Grstk. 887, KG Kalladorf für den Teil, der auf Gemeindegrund liegt, in der 

Höhe von € 100,00/m² inkl. MWSt bzw. maximal € 1.500,00 im Sinne der 

Vorplatzförderung stattgeben. 

Die Auszahlung erfolgt innerhalb des zweitfolgenden Kalenderjahres. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

Dem Gemeinderat wird zur Kenntnis gebracht, dass Frau Christa Dürr, 2022 Immendorf 10, 

ihre Pachtverhältnisse mit der Marktgemeinde Wullersdorf aufkündigt. Pachtansuchen liegen 

von Herrn Rudolf Müll, 2022 Immendorf 9, Herrn Johann Kopp, 2022 Immendorf 25 und 

Frau Helga Loyer, 2041 Wullersdorf, Feldgasse 107 und Herrn DI Günther Rohrer, 2022 

Schalladorf 75, vor.  

 

Vom Bürgermeister ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge der Verpachtung der Parz. 

235/5+6, KG Schalladorf im Ausmaß vom 0,1907 ha an DI Günther Rohrer zustimmen. 

Der Gemeinderat möge auch der Verpachtung von Parz. 1028, KG Immendorf, im Ausmaß 
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von 0,32 ha an Herrn Johann Kopp sowie Parz. 2068/1, KG Immendorf im Ausmaß von 

1,30 ha an Herrn Johann Kopp und Herrn Rudolf Müll jeweils zur Hälfte, zustimmen.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

Anmerkung: Infolge von Befangenheit verlässt GR Günther Rohrer den Sitzungssaal, 

sodass nur 17 Mandatare an der Abstimmung teilnehmen. 

 

Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat darüber, dass das Mietverhältnis mit Frau 

Monika Pamperl für die Gemeindewohnung 2041 Wullersdorf, Hauptplatz 28/2/3 mit 

31.08.2016 beendet wurde.  

Bis zum 15.09.2016, 12:00 Uhr, sind zwei Bewerbungen eingelangt, ein Gemeindebürger und 

eine Bewerberin aus Wien.  

 

Vom Bürgermeister ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge der Vermietung der 

Gemeindewohnung 2041 Wullersdorf, Hauptplatz 28/2/3 an Herrn Johann Edel, 2041 Hart 

52, zustimmen.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

Dem Gemeinderat liegt ein Angebot der Fa. Keusch, 3743 Röschitz, Gartengasse 12, für 2 

Mulchdurchgänge eines 300 m langen Wassergrabens entlang der Roggendorfer Straße zum 

Gesamtpreis von € 250,00 inkl. MWSt vor.  

 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge dem Angebot der Fa. 

Keusch für 2 Mulchdurchgänge des Wassergrabens stattgeben. Die Terminvereinbarung 

der Mulcharbeiten soll über OV Herbert Beer durchgeführt werden.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

Dem Gemeinderat liegen drei Angebote der Fa. Brabenetz zur Befestigung von Wegen vor. 

Die Sanierung eines Weges in der KG Immendorf (Hintausweg neben Haus Nr. 139) wird 

zum Preis von € 1.017,29 inkl. 20 % USt angeboten, die Sanierung eines Weges in der KG 

Wullersdorf (Hintausweg hinter Immendorfer Straße 290, Wohnhaus Knittl) wird zum Preis 

von € 2.676,60 inkl. 20 % USt angeboten und die Herstellung von Erdarbeiten für die 

Straßenbefestigung in der Bahnhofssiedlung (hinter Gössl et.al.) wird zum Preis von € 

3.345,60 angeboten.. 

 

Vom Bürgermeister ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge den drei  

Kostenvoranschlägen zur Sanierung der Wege laut den Kostenvoranschlägen der Fa. 

Brabenetz stattgeben.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

zu 5.: Gehsteig Kalladorf 

Dem Gemeinderat liegen Rechnungen der Fa. Lang und Menhofer über 

Straßeninstandsetzungsarbeiten in der KG Kalladorf in der Höhe von € 24.477,08 inkl. 20 % 

MWSt vor.  
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Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge den Rechnungen der 

Fa. Lang und Menhofer über Straßeninstandsetzungsarbeiten in der KG Kalladorf in der 

Höhe von € 24.477,08 inkl. 20 % MWSt stattgeben.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

zu 6.: EVN Verträge 

Dem Gemeinderat liegen folgende EVN Zusatzvereinbarungen vor:  

 

 Neuerrichtung eines Lichtpunktes in der KG Schalladorf im Bereich Nr. 60 zum Preis 

von € 4.208,18 inkl. USt 

 Neuerrichtung von Lichtpunkten im Bereich Kreisverkehr vor Gemeinde zum Preis 

von € 13.588,82 inkl. USt 

 Behebung eines Kabelschadens im Bereich Kriegerdenkmal (Wullersdorf)) zum Preis 

von € 3.623,11 inkl. USt 

 Behebung eines Unfallschadens in der KG Immendorf im Bereich Nr. 33 zum Preis 

von  

€ 1.717,99 inkl. USt 

 Versetzen und Wiedermontage eines Lichtpunktes nach Neubau eines Hauses in der 

KG Oberstinkenbrunn im Bereich Nr. 44 zum Preis von € 1.433,94 inkl. USt, erfolgt 

allerdings ohne Zuzahlung der Gemeinde. 

 Montage von vorhandenen Leuchten in bestehende Fundamente zum Preis von  

€ 13.126,99 inkl. USt 

 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge den vorliegenden 

Zusatzvereinbarungen mit der EVN zustimmen.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

Dem Gemeinderat liegt per Dringlichkeitsantrag eine weitere Zusatzvereinbarung mit der 

EVN vor:  

 

 Behebung eines Unfallschaden in der KG Wullersdorf im Bereich Grunderstraße zum 

Preis von € 1.544,36 inkl. USt 

 

Vom Bürgermeister ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge der vorliegenden 

Zusatzvereinbarung mit der EVN zustimmen.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

zu 7.: Kostenvoranschlag Arztpraxis 

Dem Gemeinderat liegen ein Kostenvoranschläge über die Sanierung der Pflasterung beim 

Arzthaus in Wullersdorf von der Fa. Brabenetz in der Höhe von € 12.545,18 inkl. 20 % USt 

sowie von der Fa. Lang und Menhofer in der Höhe von € 12.758,47 inkl. 20 % USt vor. 

 

Vom Bürgermeister ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge den Auftrag an den 

Bestbieter, Fa. Brabenetz zum Preis von € 12.545,18 inkl. 20 % USt vergeben. Die 
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Gestaltung des Platzes soll barrierefrei erfolgen und mit der Fa. Brabenetz eine 

Kostengarantie vereinbart werden.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.   
 

zu 8.: Übertragung baupolizeiliche Verhandlungen; Beschluss 

Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat über die Möglichkeit der Übertragung von 

Angelegenheiten der örtlichen Baupolizei bei gewerblichen Betriebsanlagen auf die 

Bezirkshauptmannschaft. Folgender Antrag ist hierfür an die NÖ Landesregierung, Abt. 

Gemeinden zu übermitteln:  

 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wullersdorf stellt gemäß § 32 Abs. 4 NÖ 

Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000, an die NÖ Landesregierung den Antrag, die NÖ 

Landesregierung wolle die Besorgung aller Angelegenheiten der örtlichen Baupolizei bei 

gewerblichen Betriebsanlagen, die einer Genehmigung durch die Gewerbebehörde bedürfen, 

aus dem eigenen Wirkungsbereich der Marktgemeinde Wullersdorf auf die 

Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn übertragen. Die Übertragung bezieht sich auf das 

gesamte Vorhaben auch wenn dieses nur teilweise der gewerbebehördlichen 

Genehmigungspflicht unterliegt, soweit bauchtechnisch ein untrennbarer Zusammenhang mit 

der gewerblichen Betriebsanlage besteht.  

 

Begründung 

 

Gemäß § 23 Abs. 1 dritter Satz in Verbindung mit § 20 Abs. 1 letzter Satz NÖ Bauordnung 

2014, LGBl. Nr. 1/215 in der geltenden Fassung, ist die Zuständigkeit der Baubehörde bei 

gewerblichen Betriebsanlagen, die einer Genehmigung durch die Gewerbebehörde bedürfen, 

auf jene baurechtlichen Bestimmungen eingeschränkt, deren Reglungsinhalt durch die 

Genehmigung der Gewerbebehörde nicht erfasst ist. Dies kann in der Praxis zu 

Abgrenzungsschwierigkeiten führen. Nach der derzeit geltenden Rechtslage sind nach wie vor 

ein gewerbebehördliches Verfahren und ein baurechtliches Verfahren parallel zu führen. 

Würden die genannten Angelegenheiten der örtlichen Baupolizei auf die 

Bezirkshauptmannschaft übertragen, wäre dieser Schritt im Sinne der Zweckmäßigkeit der 

Verfahrensführung gelegen und hätte überdies eine Beschleunigung und Vereinfachung 

beider Verfahren zu Folge. Die Verfahren könnten rascher durchgeführt werden und es 

würden Doppelgleisigkeiten vermieden werden. Dies hätte eine gesteigerte Effizienz zur 

Folge und es würde eine stärkere Rechtmäßigkeit der Verfahren und eine höhere 

Rechtssicherheit erreicht werden. 

 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge dem oben angeführten 

Antrag zustimmen.  

Dieser Antrag wird mit 17:1 Enthaltung (Fellinger) angenommen. 

 

zu 9.: Vertrag Brücke Schalladorf 

Dem Gemeinderat liegt ein Vertrag mit der Republik Österreich über die Benützung von 

Öffentlichem Wassergut zum Zwecke der Errichtung, Erhaltung und Benützung eines 

Rohrdurchlasses über den Graben Grstk. Parz. 1060, KG Schalladorf, vor.  
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Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, Gemeinderat möge dem Vertrag mit der 

Republik Österreich über die Benützung von Öffentlichem Wassergut zum Zwecke der 

Errichtung, Erhaltung und Benützung eines Rohrdurchlasses über den Graben Grstk. 

Parz. 1060, KG Schalladorf zustimmen.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

zu 9a.: Vertrag Brücke Schalladorf 

In der Sitzung vom 03.12.2015 hat der Gemeinderat den Neubau der Brücke in Schalladorf 

zum Preis von € 15.584,88 inkl. USt beschlossen.  

In der Zwischenzeit wurden von den zuständigen Stellen weitere Maßnahmen gefordert 

woraufhin sich der Preis erhöht hat und nunmehr laut Rechnung der Fa. Brabenetz auf  

€ 24.522,12 inkl. 20 % USt. beläuft.  

 

Vom Bürgermeister ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge der Rechnung der Fa. 

Brabenetz in der Höhe von € 24.522,12 inkl. 20 % USt zustimmen.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

zu 10.: Kanalangelegenheiten 

Dem Gemeinderat liegt ein Ansuchen von Familie Johann und Simone Pamperl, 2041 Hart 

46, um Gewährung eines Zuschusses für die Kanaleinmündungsabgabe für das Heurigenlokal 

in der KG Hart, vor. Familie Pamperl hat den Kanalstrang auf eigene Kosten verlegt.  

Weiters informiert der Bürgermeister den Gemeinderat über die Erklärungen von Ing. 

Friedrich Zahn zu den unterschiedlichen Laufmeterpreisen.  

 

Vom Bürgermeister ergeht der Antrag der Gemeinderat möge Familie Johann und Simone 

Pamperl in der Höhe von € 96,00/lfm auf öffentlichem Gut zustimmen.  

Dieser Antrag wird mit 17:1 Enthaltung (Schnötzinger) angenommen.  

 

zu 11.: DEV Oberstinkenbrunn Aktivphase  

Dem Gemeindevorstand liegt ein Angebot der NÖ Regional zum Wiedereinstieg des DEV 

Oberstinkenbrunn in die Aktivphase vor. Die Kosten dafür betragen derzeit jährlich  

€ 4.275,00 und werden mit jährlich € 3.000,00 durch die RU2 gefördert. 

 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge dem Angebot der NÖ 

Regional zum Wiedereinstieg des DEV Oberstinkenbrunn in die Aktivphase zum Preis von 

derzeit jährlich € 4.275,00 zustimmen.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

zu 11a.: Neubau Rotes Kreuz 

Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat über den geplanten Neubau der Rot Kreuz 

Niederlassung in Hollabrunn. Der auf die Gemeinde Wullersdorf entfallende Kostenbeitrag 

beträgt halbjährlich € 5.110,99 für 10 Jahre. 
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Der Bürgermeister stellt den Antrag, der Gemeinderat möge dem Kostenzuschuss für den 

Neubau der Rot Kreuz Niederlassung in Hollabrunn in der Höhe von halbjährlich  

€ 5.110,99 für 10 Jahre zustimmen. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

 

 

g.g.g. 

Wullersdorf, am.................................. 

 

 

 

 

 

 

……..………………………………………………………......................................................... 
                             Schriftführer                                                                                               Bürgermeister  
 

 
 

....................................................................................................................................................... 
                        Protokollfertiger (ÖVP)                                                                             Protokollfertiger (SPÖ)  
 

 

....................................................................................................................................................... 
                        Protokollfertiger (FPÖ)                                                                              


